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BÜRGERSCHAFT 
OER FR^IEf^U^O HANSESTADT HAMBURG 

^ü.Wahlperiode 

^otrag 

der Abgeordneten Hans^örg Schmidt, Urs Tabbert ,danBalcke,ErckRickmers, 
Andrea Rugbarth,Oorothee Martin, BirteCutzki-Heitmann, Daniel ^ritz, 

v^folfgang Rose, Arno Münster (^PD) und Fraktion 

BetrBRechtssicherheit für v^LANBetreiber schaffen 

LokaleFunkdatennetze und r^lachbarschaftsinitiativen verbessernden öffentlichen Inter­
netzugang. Dies hatdie EU schon vordahren in Empfehlungenan ihrelv^itgliedstaaten 
mitgeteilt.Viele Hotels und Oastronomiebetriebe bieten ihren mästenden Zugang zum In­
ternet über v^LAf^l und der Besuch von Oastronomiebetrieben und Beherbergungsstätten 
wird vielfach davon abhängig gemacht, ob dort Internet zur Verfügung steht. Oes weiteren 
existieren vielefreie v^LAf^-Funknetze, d ien ich tvon kommerziellen Anbietern, sondern 
von Privatpersonen, Vereinen oder ähnlichen Organisationen angeboten werden. Darüber 
hinaus gibt es Anbieter, die kommerzielles v^LA^I-Sharing betreiben, bei dem die Kunden 
ihr eigenes vVLAf l̂ anderen zur Verfügung stellen, um sich selbst dann an anderen Orten 
in das v^LAr^l einloggen zu dürfen 

Oie Betreiber dieser v^LA^I-f^etzwerke, ebenso wie allePrivatpersonenund Firmen,die 
einen v^LAI^IRouter in Betrieb nehmen, sehen sichder Oefahrdersog. ^törerhaftung 
ausgesetzt Denn seitlangem streiten Juristen um die Frage,ob und unter welchenVor-
aussetzungen derAnschlussinhaberfürsolche Rechtsverletzungen haftet,die Oritte über 
seinen Anschluss begangen haben grundsätzlich gilt, dass Betreiber eines v^LAf^ 
f^etzwerkesbestimmte Vorkehrungen dagegen zu treffen haben, dassOritte über ihren 
Anschluss Rechtsverletzungen begehen Oer Umfang der zu treffenden Vorkehrungen 
bzw. Prüfungspflichten richtet sich danach, was nach den Umständen zumutbar ist. Diffe­
renziert wird dabei auch danach,ob v^LAf^l-Anschlüsse privat oder gewerblich betrieben 
u n d o b s i e von berechtigten (etwa Familienangehörige) oder unberechtigten Orittenge 
nut^t werden. 

Hinsichtlich der Reichweite von Prüfpflichten kommen unterschiedliche Berichte oftmals 
zu deutlich abweichenden Entscheidungen Oamit ist die Haftungsfrage gerade auch für 
gewerbliche Betreiber von v^LAf^-f^etzwerken schwer kalkulierbar. Um nichtOefahrzu 
laufen, dass Internetzugänge der beschriebenen Art wegen des damit verbundenen Haf 
tungsrisikos nicht mehr angeboten werden, sollten gesetzliche Regelungen geschaffen 
werden die klarstellen, unter welchenVoraussetzungen eine ^törerhaftung besteht bzw 
welche Vorkehrungen im Einzelnen getroffen werden müssen, damit ein v^LAI^I-Betreiber 
nicht der ^törerhaftung unterliegt 

Oie Bürgerschaft möge daher beschließend 

Oer ^enat wird ersucht, sich im Bundesrat für eine Änderung der Betreiberhaftung einzu 
setzen, um so mehr Rechtssicherheit für v^LAf^ Betreiber zu schaffen Oieses soll unter 
vVahrung der Rechte und Rechtsverfolgungsmöglichkeiten der Inhaber der Urheberrechte 
und der Funktionsfähigkeit der Strafverfolgung geschehen 

Hierfür sollten zur Klarstellung der bisherigen Rechtsprechung v^LAf^l-Betreiber einem Ac­
cess-Provider n a c h ^ T I ^ I O gleichgestellt werden. Ferner sollte das Urheberrecht mög-
liehst dahingehend geändert werden, dassgesetzliche Regelungen geschaffen werden, 
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die klarstellen, unter welchenVoraussetzungeneineStörerhattunghestehthzw. welche 
Vorkehrungen im Einzelnen getrogen werden müssen, damit ein vVLAf^-Oetreiher nicht der 
Störerhaftung unterliegt. Oaoei ist zu prüfen, inwieweit zwischen privater und geschäftli-
cherZurverfügungstel lungdesZugangszu einem Kommunikationsnetz zu differenzieren 
ist 

Eine Haftung für unbefugte nutzer soll jedenfalls dann nicht eintreten, wenn erforderliche 
technische Schutzmaßnahmen ihrem Zweck entsprechend wirksam gegen eine unbefugte 
Orittnutzung des Zugangs eingesetzt worden sind. Hierzu bedarf es einer Regelung, die 
die Anforderungen an die jeweils einzusetzenden Schutzmaßnahmen auch unterZumut-
barkeitskriterien eindeutig und allgemein verständlich definiert. 


